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Abréviations

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
UNO Organisation der Vereinten Nationen
NDG Nachrichtendienstgesetz
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
GPDel Geschäftsprüfungsdelegation
StPO Strafprozessordnung
KKPKS Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
IPRG Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht
OR Obligationenrecht
IStGH Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag
NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

ICTR Internationaler Strafgerichtshof für Ruanda (International Criminal
Tribunal for Rwanda)

ICTY Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien
(International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia)

IRSG Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen
KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und

-direktoren

DFJP Département fédéral de justice et police
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
ONU Organisation des Nations unies
LRens Loi sur le renseignement
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
DélCDG Délégation des Commissions de gestion
CPP Code de prodédure pénale
CCPCS Conference des commandants des polices cantonales
CP Code pénal suisse
LDIP Loi fédérale sur le droit international privé
CO Code des obligations
CPI Cour Pénale Internationale à La Haye
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)

TPIR Tribunal pénal international pour le Rwanda
TPIY Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
EIMP Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux

de justice et police
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Sécurité extérieure

Wie Bundesrat Guy Parmelin bereits im Anschluss an die Volksabstimmung vom 25.
September 2016 angekündigt hatte, schickte der Bundesrat Anfang 2017 die
Verordnungen zum neuen Nachrichtendienstgesetz in die Vernehmlassung. Es
handelte sich dabei einerseits um die Verordnung über den Nachrichtendienst (NDV),
die dort greift, wo das NDG der Präzisierung bedarf. So werden darin etwa die
Zusammenarbeit des NDB mit in- und ausländischen Stellen, die
Informationsbeschaffung, der Datenschutz und die Archivierung, die Kontrolle, der
interne Schutz, die Sicherheitsmassnahmen sowie die Bewaffnung des NDB
konkretisiert. Andererseits handelte es sich um die Verordnung über die Informations-
und Speichersysteme des NDB, die technische Regelungen zum Betrieb, zum Inhalt und
zur Nutzung dieser Systeme enthält. In einer separaten Vernehmlassung, die im März
eröffnet wurde, holte der Bundesrat zudem Stellungnahmen zur Verordnung über die
Aufsicht über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten (VAND) ein. Diese dritte
Umsetzungsverordnung regelt administrative Fragen bezüglich der Aufsichtsbehörde
(AB-ND), die Kontrolle der Funk- und Kabelaufklärung durch die Unabhängige
Kontrollinstanz (UKI) sowie die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und der
Dienstaufsicht in den Kantonen. Für Kritik sorgte, dass die AB-ND administrativ dem
Generalsekretariat des VBS zugeordnet werden sollte. Das entspreche nicht dem Willen
des Parlaments, das während der Beratung des NDG den Bundesrat per Motion
(15.3498) dazu aufgefordert hatte, Möglichkeiten für eine Aufsicht ausserhalb der
Bundesverwaltung aufzuzeigen, monierte Nationalrätin Edith Graf-Litscher (sp, TG)
gegenüber der Presse; nicht zuletzt habe das Versprechen einer starken und
unabhängigen Aufsicht Viele dazu bewogen, dem Gesetz in der Volksabstimmung
zuzustimmen. Weniger problematisch sahen dies Ständerat Alex Kuprecht (svp, SZ),
Präsident der GPDel und damit der parlamentarischen Oberaufsicht über den NDB,
sowie EDÖB Adrian Lobsiger, die beide die operative Selbstbestimmung der Aufsicht
durch deren rein administrative Ansiedlung beim VBS – überdies mit eigenem Budget –
nicht gefährdet sahen, wie sie in den Medien erklärten.
Daneben traf der Bundesrat weitere Vorbereitungen für die geplante Inkraftsetzung
des neuen NDG am 1. September 2017. So hob er in der bestehenden Verordnung über
den Nachrichtendienst des Bundes (V-NDB) die Vorschrift auf, dass der NDB
Informationen über das Inland und solche über das Ausland in intern getrennten
Organisationseinheiten beschaffen muss. Damit werde «ein letztes Überbleibsel» der
einst getrennten Inlands- und Auslandsnachrichtendienste abgeschafft, wie es in der
entsprechenden Medienmitteilung hiess. Die V-NDB wird mit Inkrafttreten des neuen
NDG ihre Geltung zwar verlieren, doch dass die Fusion im Hinblick auf das neue NDG
schon vorzeitig vollzogen werde, sei organisatorisch «sicher sinnvoll», zitierte die NZZ
GPDel-Präsident Kuprecht. Gemäss Bundesrat könne der NDB nun seine
Organisationsstruktur optimieren und Synergien nutzen. Zudem wählte der Bundesrat
im Mai – und damit fast ein halbes Jahr später als von Verteidigungsminister Parmelin
ursprünglich angekündigt – den Juristen Thomas Fritschi zum Leiter der AB-ND. Er
werde die Aufsichtsbehörde ab August organisatorisch und personell aufbauen, gab die
Regierung per Medienmitteilung bekannt.
In der Vernehmlassung wurden erhebliche Einwände hauptsächlich von Mitgliedern des
ehemaligen Referendumskomitees vorgebracht, darunter die Forderung, die AB-ND
ausserhalb der Bundesverwaltung anzusiedeln. Im Ergebnisbericht erläuterte das VBS,
dass dafür eine Änderung des formellen Gesetzes vonnöten wäre, weshalb dieser und
weitere Vorschläge nicht in den Entwurf übernommen wurden. Die Kantone als
Hauptadressaten des Verordnungsrechts sowie die KKJPD und die KKPKS unterstützten
die in den Vorentwürfen eingeschlagene Stossrichtung dagegen einhellig. Von ihnen
geäusserte Anpassungswünsche, wie auch die Empfehlungen des
Bundesverwaltungsgerichts und der GPDel habe der Bundesrat weitestgehend in die
Entwürfe übernommen, erläuterte er per Medienmitteilung. Die Sicherheitspolitischen
Kommissionen beider Räte nahmen darauf zur Kenntnis, dass die Regierung die
wichtigsten in der Vernehmlassung ausgesprochenen Empfehlungen berücksichtigt
habe und verzichteten auf weitere Änderungsvorschläge an den Bundesrat. Sie
sprachen sich für eine schnellstmögliche Inkraftsetzung des NDG und der
dazugehörigen Verordnungen aus, damit der NDB seinem Auftrag zum Schutz des
Landes nachkommen könne.

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 01.09.2017
KARIN FRICK
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Der Bundesrat verabschiedete die drei Verordnungen Mitte August und setzte sie
zusammen mit dem NDG auf den 1. September 2017 in Kraft. Ab dann kann der NDB
seine neuen Kompetenzen wahrnehmen und die neuen Überwachungsmittel einsetzen.
Einen Tag vor dem Inkrafttreten kündigte eine Handvoll Personen aus dem Umfeld der
Digitalen Gesellschaft an, beim NDB ein Gesuch um Unterlassung der neuen
Kabelaufklärung, d.h. der Durchsuchung des grenzüberschreitenden Internetverkehrs
nach Stichworten, einzureichen. Wie die Aargauer Zeitung berichtete, konnten sie
unter anderem den Schweizer Anwalt Edward Snowdens, Marcel Bosonnet, für ihre
Sache gewinnen. Dennoch rechneten sie nicht damit, dass der NDB ihrem Begehren
stattgeben werde, planten aber, anschliessend den Rechtsweg zu beschreiten, «notfalls
bis zum EGMR in Strassburg», wie die Zeitung den federführenden Anwalt und
Präsidenten von Grundrechte.ch Viktor Györffy zitierte. Spätestens dort würden sie
recht erhalten, zeigte sich Györffy überzeugt, denn die «anlasslose
Massenüberwachung», die der NDB von jetzt an praktiziere, verletze das Grundrecht
auf Privatsphäre, die Unschuldsvermutung und das Verhältnismässigkeitsprinzip. 1

Entraide judiciaire

Der Ständerat hat in der Wintersession einstimmig einer zehnjährigen Verlängerung des
bis 2013 befristeten Bundesgesetzes über die Zusammenarbeit mit den internationalen
Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts
zugestimmt. Damit bleibt die Schweiz in der Lage, den internationalen Ad-hoc-
Gerichten in Ex-Jugoslawien und in Ruanda sowie deren Folgegerichten Rechtshilfe
leisten zu können. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 11.12.2012
NADJA ACKERMANN

Wenig Anlass zu Diskussionen gab eine Teilrevision des Bundesgesetzes über die
Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender
Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Die beantragte Änderung sah vor, dass
das auf Ende 2013 befristete Bundesgesetz weitere zehn Jahre in Kraft bleiben soll,
damit die Zusammenarbeit der Schweiz mit den Gerichten für Ex-Jugoslawien und
Ruanda, dem Spezialgerichtshof für Sierra Leone und dem Internationalen
Residualmechanismus für die Ad-hoc-Strafgerichte weiterhin geregelt ist. Nach dem
Ständerat brachte auch der Nationalrat keine Änderungsvorschläge an, worauf die
Vorlage in der Schlussabstimmung im Ständerat einstimmig und in der grossen Kammer
mit 187 zu 2 Stimmen verabschiedet wurde. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.03.2013
NADJA ACKERMANN

2016 hatte die Schweiz ein Rechtshilfeersuchen des UNO-Sondertribunals für den
Libanon, das die Aufklärung des Attentats auf den ehemaligen libanesischen
Präsidenten Hariri zum Ziel hat, ablehnen müssen, weil eine gesetzliche Grundlage zur
Zusammenarbeit mit dem Tribunal gefehlt hatte; das schweizerische Rechtshilfegesetz
(IRSG) beschränkt sich bis anhin ausschliesslich auf die Zusammenarbeit mit Staaten.
Dabei hätte die Gewährung der Rechtshilfe durchaus den Interessen der Schweiz
entsprochen. Um diese unbefriedigende Situation in Zukunft zu vermeiden, schlug der
Bundesrat dem Parlament eine Änderung von Artikel 1 des Rechtshilfegesetzes vor, so
dass die Zusammenarbeit gemäss IRSG auf internationale Strafinstitutionen
ausgedehnt werden kann. Das bis Ende 2023 befristete Bundesgesetz über die
Zusammenarbeit mit den Internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender
Verletzungen des humanitären Völkerrechts, das die Zusammenarbeit der Schweiz mit
den Sondertribunalen für Ex-Jugoslawien (ICTY) und Ruanda (ICTR) regelt, soll im Zuge
dessen vorzeitig aufgehoben werden.
Die in der Vernehmlassung nur vereinzelt kritisierte Vorlage kam in der Herbstsession
2020 vor den Nationalrat, der den Entwurf mit 142 zu 51 Stimmen unverändert
verabschiedete. Gegen das Gesetz stimmte die geschlossene SVP-Fraktion, die gar
nicht erst auf das Geschäft hatte eintreten wollen und stattdessen lieber die bisherige
Praxis einer Spezialgesetzgebung für jedes neue internationale Straftribunal
weiterverfolgt hätte. Gescheitert waren ebenfalls zwei inhaltliche Änderungsanträge,
die einerseits die Rechtshilfe an internationale Strafinstitutionen auf völkerrechtliche
Verbrechen sowie Delikte gegen Leib und Leben einschränken und andererseits dem
Bundesrat die Kompetenz hätten streichen wollen, unter bestimmten Bedingungen per
Verordnung die Zusammenarbeit mit internationalen Strafinstitutionen ausserhalb des
UNO-Rahmens zuzulassen. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.09.2020
KARIN FRICK

01.01.65 - 01.01.21 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Völlig unbestritten war im Ständerat in der Wintersession 2020 die Ausdehnung der
Zusammenarbeit gemäss IRSG auf internationale Strafinstitutionen. Die angestrebte
Änderung von Artikel 1 des IRSG soll es der Schweiz künftig erlauben, Rechtshilfe nicht
mehr nur an staatliche, sondern auch an internationale Institutionen zu leisten, und
damit die Spezialgesetzgebungen für das Jugoslawien- (ICTY) und das Ruanda-Tribunal
(ICTR) ersetzen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter bezeichnete die Zusammenarbeit mit
internationalen Strafinstitutionen als «unerlässlich» für das Engagement gegen die
Straflosigkeit, das die Schweiz auf der internationalen Ebene «sehr» unterstütze. Die
Ständekammer nahm den Entwurf ohne jegliche Änderungsanträge einstimmig an. In
der Schlussabstimmung stimmte der Ständerat dem Gesetz mit 38 zu 1 Stimme bei 3
Enthaltungen zu, wobei ihm vier Vertreter der SVP-Fraktion die Zustimmung
verweigerten. Im Nationalrat stimmte die SVP-Fraktion geschlossen gegen die Vorlage,
womit diese die Schlussabstimmung in der grossen Kammer mit 141 zu 54 Stimmen
passierte. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.12.2020
KARIN FRICK

Droit pénal

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Lang (alternative, ZG), die die
Aufhebung von Art. 293 StGB (Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen)
forderte, hatte die RK-NR 2014 einen Vorentwurf mit zwei Umsetzungsvarianten in die
Vernehmlassung geschickt. Eine Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden sprach
sich dabei für Variante A aus, welche vorsah, den Artikel nicht wie von der
parlamentarischen Initiative gefordert zu streichen, sondern ihn abzuändern und ihn
konform zur aktuellen Rechtsprechung des EGMR zu gestalten. Dafür sollte eine
Veröffentlichung neu zwingend straflos bleiben, wenn das Veröffentlichungsinteresse
stärker gewogen hat als das Geheimhaltungsinteresse. Variante B, die die Streichung
von Art. 293 StGB vorsah, fand weitaus weniger Unterstützung. Die RK-NR hatte hierzu
eingewandt, dass behördliche Verfahren einen gewissen Geheimnisschutz brauchten.
Im Juni 2016 verabschiedete die Kommission die Variante A als Erlassentwurf zuhanden
des Nationalrats. 6

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 23.06.2016
ELIA HEER

Den Antrag einer Minderheit der RK-NR – im Rahmen der Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative Lang (al, ZG) – Art. 293 StGB betreffend die
Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen zu streichen, unterstützte im
Nationalrat in der Frühjahrssession 2017 einzig die SP-Fraktion. Die SP-Vertreterinnen
und -Vertreter hatten argumentiert, dass eine Streichung des Artikels die
Medienfreiheit stärken würde. Alle anderen Fraktionen – und damit eine klare
Ratsmehrheit – stellten sich hinter den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, den
Artikel bloss abzuändern und ihn EGMR-konform zu gestalten. Auch Bundesrätin
Simonetta Sommaruga sprach sich inzwischen für den Vorschlag der
Kommissionsmehrheit aus, nachdem der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom
September 2019 noch keine klare Position bezogen hatte. In der Gesamtabstimmung
nahm der Nationalrat die Vorlage einstimmig bei einer Enthaltung an.
Kontroverser diskutiert wurde das Geschäft in der Sommersession im Ständerat. Ein
Antrag der Minderheit um Ständerat Jositsch (sp, ZH) zur Streichung des Artikels blieb
aber ebenso erfolglos (abgelehnt mit 29 zu 15 Stimmen) wie der Versuch vonseiten SVP
und FDP, die Vorlage in der Gesamtabstimmung noch zu kippen (angenommen mit 32
zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung).
In den Schlussabstimmungen verabschiedeten der Nationalrat einstimmig und der
Ständerat mit 34 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen den angepassten Art. 293 StGB. 7

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 16.06.2017
ELIA HEER

Mit seiner Botschaft vom 29. Mai 2019 beantragte der Bundesrat dem Parlament, die
jüngsten Änderungen des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs zu
ratifizieren. Die Versammlung der Vertragsstaaten des Römer Statuts hatte im
Dezember 2017 beschlossen, die Zuständigkeit des IStGH dahingehend zu erweitern,
dass er die Verwendung von biologischen Waffen, von Waffen, die durch Splitter
verletzen, die durch Röntgenstrahlen nicht entdeckt werden können, sowie von
blindmachenden Laserwaffen als Kriegsverbrechen ahnden kann. Gemäss der Botschaft
ist die Verwendung der genannten Waffentypen in der Schweiz bereits seit 2011
verboten. Mit der Ratifikation leiste die Schweiz ihren Beitrag zur Bekämpfung der
Straflosigkeit bei den schlimmsten Verbrechen und trage zur Umsetzung der
verfassungsmässigen Grundsätze der Schweizer Aussenpolitik – Friedenssicherung,
Stabilität und Wohlstand – bei, erläuterte Bundesrat Ignazio Cassis dem

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.09.2019
KARIN FRICK
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Nationalratsplenum. Wie es ihm seine Rechtskommission einstimmig (bei 5
Enthaltungen) beantragt hatte, nahm der Nationalrat den Bundesbeschluss über die
Genehmigung der Änderungen des Römer Statuts in der Herbstsession 2019 mit 106 zu
57 Stimmen bei 3 Enthaltungen diskussionslos an. Die Gegenstimmen und Enthaltungen
stammten allesamt aus der SVP-Fraktion, aus deren Reihen niemand zustimmte. 8

Nachdem in der Wintersession 2019 der Ständerat als Zweitrat dem Bundesbeschluss
über die Genehmigung der jüngsten Änderungen des Römer Statuts des
Internationalen Strafgerichtshofs einstimmig zugestimmt hatte, passierte die Vorlage
die Schlussabstimmungen in beiden Kammern mit jeweils grosser Mehrheit: Im
Nationalrat wurde sie mit 142 zu 55 Stimmen und im Ständerat mit 40 zu 4 Stimmen
(jeweils ohne Enthaltungen) angenommen. Der Widerstand kam vollumfänglich aus den
Reihen der SVP-Fraktion. Mit der Genehmigung durch das Parlament ist der Bundesrat
nun ermächtigt, die Änderungen des Römer Statuts zu ratifizieren. 9

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.12.2019
KARIN FRICK

Im Zuge ihrer Beratung der StPO-Revision sprach sich die Mehrheit der RK-NR im
Frühling 2020 für eine Teilung der Vorlage aus. Die Auslagerung der Artikel 364a und
364b StPO in einen separaten Entwurf soll deren baldige Inkraftsetzung ermöglichen,
um eine Gesetzeslücke bei der Sicherheitshaft im Nachverfahren rasch zu schliessen.
Der EGMR hatte im Dezember 2019 die Schweiz verurteilt, weil sie gegen eine Person
eine dreimonatige Sicherheitshaft verhängt hatte, um damit die Zeit bis zur
gerichtlichen Bestätigung der Verlängerung einer stationären Massnahme zu
überbrücken. Dafür habe keine gesetzliche Grundlage bestanden, weshalb die Schweiz
eine Menschenrechtsverletzung begangen habe, so die Feststellung des EGMR. Mit der
Priorisierung der beiden genannten Artikel wollte die Kommission daher verhindern,
dass gefährliche Täterinnen und Täter mangels Rechtsgrundlage in die Freiheit
entlassen werden müssen. Eine Kommissionsminderheit war gegen die Teilung der
Vorlage. Mit 15 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen lehnte die Kommission überdies die
Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat ab. 10

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.05.2020
KARIN FRICK

Droit privé

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Lüscher (fdp, GE) Folge, die eine
Ergänzung des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht verlangt. Es geht
dabei um die Steigerung der Attraktivität der Schweiz als Sitz von Schiedsgerichten.
Gemäss dem Initianten könnte dies mit der Bestimmung erreicht werden, dass sich
schweizerische staatliche Gerichte nicht nur bei im Inland ansässigen Schiedsgerichten
sondern auch bei solchen im Ausland mit einer summarischen Prüfung des
Schiedsspruchs begnügen. 11

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.09.2009
HANS HIRTER

Der Ständerat gab als Zweitrat einer parlamentarischen Initiative Lüscher (fdp, GE)
Folge. Diese verlangt die Einführung des Prinzips der negativen Wirkung der
Kompetenz-Kompetenz in das Bundesgesetz über das internationale Privatrecht
(IPRG). Bevor ein Richter Entscheide fällt, soll er abwarten, bis die Schiedsgerichte über
ihre Zuständigkeit entschieden haben. Damit soll die Rolle der Schweiz als anerkannter
internationaler Schiedsplatz erhalten und gestärkt werden. Entgegen der Mehrheit
seiner Rechtskommission entschied sich der Ständerat mit 24 zu 14 Stimmen für die
Annahme der Initiative. Er folgte damit der Kommissionsminderheit, die – auch in
Anbetracht der deutlichen Zustimmung im Nationalrat – in dieser ersten Phase des
Entscheids der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates die Möglichkeit geben
wollte, sich genauer mit dem Anliegen auseinanderzusetzen. 12

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 10.06.2010
MARC BÜHLMANN

Eine 2008 eingereichte und 2011 angenommene parlamentarische Initiative Lüscher
(fdp, GE) betreffend die Kompetenz-Kompetenz ausländischer Schiedsgerichte gab
den Anstoss zu Diskussionen über weitere Anpassungen des Bundesgesetzes über das
internationale Privatrecht (IPRG) in diesem Bereich, welche schliesslich 2012 in die
Lancierung einer Motion der Rechtskommission des Nationalrates mündeten. Diese
fordert eine Anpassung des zwanzigjährigen Gesetzes, um die Attraktivität der Schweiz
als Sitz von Schiedsgerichten zu erhalten. Dabei ist insbesondere das Verhältnis
zwischen staatlichen Gerichten und internationalen Schiedsgerichten zu klären. Der

MOTION
DATE: 27.09.2012
NADJA ACKERMANN
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Nationalrat entschied sich in der Sommersession für eine Fristverlängerung für die
Umsetzung der Initiative und nahm gleichzeitig die Kommissionsmotion an. Diese wurde
im Ständerat in der Folgesession ebenfalls angenommen. 13

Fälle von unzureichendem Rechtsschutz bei Asbestopfern waren 2007 der Anstoss für
eine Motion der nationalrätlichen Kommission für Rechtsfragen (07.3763), die den
Bundesrat mit der Revision des Haftpflichtrechts beauftragte. Die Verjährungsfristen
sollten derart angepasst werden, dass auch bei Spätschäden Schadenersatzansprüche
gegeben sind. 2014 lag nun dem Parlament ein Entwurf zur Revision des OR vor, durch
den die bislang komplexen und unübersichtlichen Regelungen punktuell angepasst und
verbessert werden sollten. Zu den Kernpunkten der Vorlage gehörte erstens, nicht
zuletzt in Reaktion auf ein Urteil des EGMR, die Einführung einer besonderen,
absoluten Verjährungsfrist von dreissig Jahren bei Personenschäden und
Bauwerkmängeln. Zweitens sollte für Ansprüche aus dem Delikts- und
Bereicherungsrecht die Verjährungsfrist von einem auf drei Jahre verlängert werden.
Schliesslich war drittens für vertragliche Forderungen eine Frist von zehn Jahren
vorgesehen. Die Vorschläge kamen beim Nationalrat nicht gut an. Die SVP und die FDP
votierten gar für Nichteintreten, konnten sich aber nicht durchsetzen. Gut hiess der
Nationalrat nur die Fristverlängerung für das Delikts- und Bereicherungsrecht. Bei den
Spätschäden reduzierte er die Frist aufgrund der schwierigen Beweisbarkeit von
dreissig auf zwanzig Jahre und bei den vertraglichen Forderungen wollte er bei der
aktuellen Regelung bleiben. Mit 84 zu 45 Stimmen bei 59 Enthaltungen aus den Reihen
der SP, der Grünen und der SVP überwies der Nationalrat die Vorlage an die zweite
Kammer. 14

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 25.09.2014
NADJA ACKERMANN

Die parlamentarische Initiative Lüscher (fdp, GE), mit welcher Anpassungen am
Bundesgesetz über das internationale Privatrecht vorgenommen werden sollten,
wurde in der Sommersession 2016 vom Nationalrat abgeschrieben. Im EJPD sind derzeit
Arbeiten zur Umsetzung der Kommissionsmotion 12.3012, die eine umfassendere
Revision desselben Gesetzes fordert, im Gang. Damit wird auch das Anliegen der
parlamentarischen Initiative erfüllt werden. 15

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.06.2016
KARIN FRICK

Nachdem die Revision des zwölften Kapitels des IPRG zur internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit in der Vernehmlassung ein sehr positives Echo erzeugt hatte,
verabschiedete der Bundesrat im Oktober 2018 die entsprechende Botschaft. Durch
die Stärkung der Parteiautonomie (d.h. der Möglichkeit für die Parteien, in
internationalen Privatrechtsangelegenheiten das anwendbare Recht selbst zu wählen)
und der Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit des Gesetzes, bei gleichzeitiger
Bewahrung seiner Prägnanz und Flexibilität, soll die Modernisierung sicherstellen, dass
die Schweiz auch in Zukunft zu den gefragtesten Standorten für internationale
Schiedsgerichte gehören kann. 16

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.10.2018
KARIN FRICK

Um die Erfolgsgeschichte des Schiedsplatzes Schweiz, die hauptsächlich auf dem
zwölften Kapitel des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht (IPRG) fusst,
weiterzuführen, hatte der Bundesrat gestützt auf eine Motion (12.3012) der RK-NR eine
Revision der Normen zur internationalen Schiedsgerichtsbarkeit angestossen. Wie
Justizministerin Karin Keller-Sutter in der Wintersession 2019 dem Nationalratsplenum
erläuterte, diene die Revision erstens zur Nachführung der Gerichtspraxis, zweitens zur
weiteren Stärkung der Parteiautonomie und drittens zur Verbesserung der
Anwenderfreundlichkeit des Gesetzes. Als wichtigste Neuerung sollen Eingaben an das
Bundesgericht künftig auch in englischer Sprache möglich sein. Die vorberatende RK-
NR hatte am Entwurf des Bundesrates fast nur marginale Änderungen vorgenommen.
Die grösste Differenz zum bundesrätlichen Entwurf schuf sie, indem sie es den Parteien
eines Schiedsverfahrens ermöglichen wollte, auf eigenen Antrag und eigene Kosten vom
Bundesgericht eine beglaubigte englische Übersetzung des vollständig ausgefertigten
Entscheids erstellen zu lassen. Die Grüne Fraktion konnte mit ihren drei
Minderheitsanträgen für eine zusätzliche Korruptionsbekämpfungsklausel sowie für die
Ausweitung der Revisionsgründe bei nachträglich erkannten Unklarheiten ausserhalb
ihrer eigenen und der SP-Reihen nicht überzeugen. Der Nationalrat folgte somit dem
Ansatz des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit, am bewährten Gesetz so wenig
wie möglich, aber so viel wie nötig zu ändern. Einstimmig (bei 2 Enthaltungen) nahm die

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.12.2019
KARIN FRICK
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grosse Kammer das revidierte zwölfte Kapitel des IPRG an und schrieb die Motion
12.3012 ab. 17

Die Stärkung des Schiedsplatzes Schweiz durch die Revision des zwölften Kapitels des
IPRG über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit war im Frühjahr 2020 auch im
Ständerat grundsätzlich unbestritten. Nach dem oppositionslosen Eintreten auf die
Vorlage führte die kleine Kammer nur in zwei Punkten eine Diskussion über grössere
inhaltliche Differenzen. Erstens beantragte eine Minderheit Mazzone (gp, GE) die
Einfügung einer Korruptionsbekämpfungsklausel – ein Anliegen, mit dem die Grüne
Fraktion bereits im Nationalrat gescheitert war –, derzufolge das Schiedsgericht bei
Feststellen von Indizien für eine Bestechung von den Parteien ergänzende Beweise
verlangen könnte. Die Ratsmehrheit folgte mit 31 zu 13 Stimmen jedoch der
Kommissionsmehrheit, die, so Berichterstatter Beat Rieder (cvp, VS), das
Schiedsgericht «nicht zum verlängerten Arm der Strafjustizbehörde» machen wollte.
Auch der Bundesrat war einer solchen Klausel skeptisch gegenübergestanden, da sie
laut Justizministerin Karin Keller-Sutter in Anbetracht der internationalen Sachverhalte
wohl eher Rechtsunsicherheit schaffen und letztlich die funktionierende Praxis in Frage
stellen würde. Zum Zweiten hatte der Nationalrat entschieden, dass im
Beschwerdeverfahren gegen einen Schiedsspruch vor Bundesgericht Rechtsschriften
auf Englisch eingereicht werden dürfen und dass das Bundesgericht auf Antrag und
Kosten einer Partei auch eine beglaubigte englische Übersetzung seines Urteils
anfertigen muss. Das Bundesgericht sei ohnehin schon überlastet und sicher «kein
Übersetzungsdienst», quittierte Kommissionssprecher Rieder diesen Entscheid der
grossen Kammer. Dem Nationalrat zu folgen war im Ständerat deswegen gar keine
Option; es stand jedoch zur Debatte, ob allenfalls Eingaben in englischer Sprache
zulässig sein sollten, was auch dem Vorschlag des Bundesrates entsprach. Mit 29 zu 14
Stimmen entschied sich die Kantonskammer gegen die Zulassung englischsprachiger
Rechtsschriften am Bundesgericht, das diesen Schritt selbst als «verfassungsrechtlich
bedenklich» eingestuft habe, so Rieder, der diese Position im Namen der
Kommissionsmehrheit vertrat. Die anwesende Bundesrätin hatte vergeblich darauf
hingewiesen, dass in anderen Ländern – «sogar in Frankreich!» – Verfahren vor
staatlichen Gerichten sogar gänzlich in Englisch geführt werden könnten und diese
Neuerung die Attraktivität des Schiedsplatzes Schweiz steigern würde. Mit dieser
einzigen inhaltlichen Differenz überwies der Ständerat das Geschäft einstimmig zurück
an den Nationalrat und hiess die Abschreibung der Motion 12.3012, die die Revision
angestossen hatte, stillschweigend gut. 18

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.03.2020
KARIN FRICK

Sollen Beschwerden gegen einen Schiedsentscheid vor Bundesgericht auch auf Englisch
eingereicht werden dürfen? Darum drehte sich in der Sommersession 2020 die
Differenzbereinigung in der Revision des zwölften Kapitels des IPRG betreffend die
internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Während der Nationalrat als Erstrat diese Frage
mit Ja beantwortet hatte und darüber hinaus das Bundesgericht hatte verpflichten
wollen, auf Antrag und Kosten einer Partei eine beglaubigte englische Übersetzung des
Urteils zu erstellen, hatte der Ständerat Englisch am Bundesgericht kategorisch
abgelehnt. Die RK-NR hielt es für den Schiedsplatz Schweiz jedoch für entscheidend,
dass Rechtsschriften auf Englisch akzeptiert werden, wolle sie im internationalen
Wettbewerb im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit nicht ins
Hintertreffen geraten. Sie beantragte ihrem Rat daher, englische Rechtsschriften
zuzulassen, aber auf die Übersetzungspflicht zu verzichten und damit dem
ursprünglichen Vorschlag des Bundesrats zu folgen, was der Nationalrat auch
stillschweigend tat. Nachdem der Ständerat ebenso stillschweigend eingelenkt hatte,
nahmen beide Räte das Geschäft in den Schlussabstimmungen einstimmig an. 19

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.06.2020
KARIN FRICK
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Droits fondamentaux

Gegen Jahresende beantragte die Regierung ferner die Genehmigung des 11. Protokolls
zur EMRK für die Schaffung eines vollamtlichen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Dieser soll die beiden bisherigen nichtständigen Organe (Kommission als Vorprüfstelle
und Gerichtshof als definitiv urteilende Instanz) ablösen. Erhofft wird von der Reform
eine Beschleunigung des Verfahrens, welche vor allem wegen der Zunahme der
individuellen Beschwerdefälle und dem Beitritt ost- und mitteleuropäischer Staaten zur
EMRK dringlich geworden ist. 20

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 23.11.1994
HANS HIRTER

Der Sicherheitsrat der UNO hatte 1993 resp. 1994 beschlossen, Internationale ad-hoc
Gerichte zur Verfolgung von Kriegsverbrechern aus Ex-Jugoslawien bzw. Ruanda
einzurichten. Der Bundesrat beantragte dem Parlament, mit einem auf acht Jahre
beschränkten dringlichen Bundesbeschluss die Zusammenarbeit der Schweiz mit
diesen beiden Institutionen zu regeln. Die Bestimmungen lehnen sich an diejenigen des
Gesetzes über die internationale Rechtshilfe an. Beide Kammern verabschiedeten den
Beschluss in der Wintersession. 21

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 21.12.1995
HANS HIRTER

Gegen Jahresende beantragte der Bundesrat dem Parlament, die rechtliche Grundlage
für die Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag (sog. Römer
Statut) zu genehmigen. Dieses Statut war 1998 von einer UNO-Konferenz beschlossen
worden. Der Gerichtshof soll zuständig sein für die Beurteilung besonders schwerer,
die internationale Gemeinschaft betreffende Verbrechen wie Völkermord, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Er wird nur dann tätig werden, wenn
die Staaten, in welchen die Taten begangen wurden, nicht bereit oder nicht in der Lage
sind, die Strafverfolgung selbst durchzuführen. Neben der Beteiligung an diesem
Gerichtshof beantragte die Regierung auch eine für den Vollzug erforderliche Revision
des schweizerischen Strafrechts. Damit soll vor allem die Zusammenarbeit der
schweizerischen Behörden mit dem Gerichtshof gewährleistet werden. 22

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.11.2000
HANS HIRTER

Das Parlament stimmte den Anträgen des Bundesrats aus dem Vorjahr zur Schaffung
einer rechtlichen Grundlage für den Beitritt zum zukünftigen Internationalen
Strafgerichtshof in Den Haag (NL) zu. Im Nationalrat war Eintreten unbestritten. Die SVP
verlangte in der Detailberatung vergeblich, dass die Ratifizierung des Römer Statuts
dem obligatorischen Referendum unterstellt wird. Ihre Argumentation, dass die
Schweiz damit den Verfassungsgrundsatz aufweicht, wonach die Schweiz keine Bürger
an fremde Gerichte ausliefert, wurde vom Bundesrat und der Parlamentsmehrheit als
nicht stichhaltig taxiert. Da dieses Gericht erst in Aktion trete, wenn ein Staat sich
weigere oder nicht in der Lage sei, Kriegsverbrecher strafrechtlich zu verfolgen, sei
nicht anzunehmen, dass es sich je mit schweizerischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz
in der Schweiz befassen müsse. 23

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.06.2001
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, den Bundesbeschluss über die
Zusammenarbeit der Schweiz mit den Internationalen Gerichten zur Verfolgung von
schwerwiegenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts um weitere fünf Jahre
zu verlängern. Der ursprüngliche Beschluss stammt aus dem Jahr 1995 und war bereits
2003 um fünf Jahre verlängert worden. Er erlaubt die Kooperation der Schweiz mit den
Gerichten, die in den neunziger Jahren vom Sicherheitsrat der UNO zur Verfolgung und
Beurteilung der Menschenrechtsverletzungen in den Konflikten in Ex-Jugoslawien und
Ruanda geschaffen worden waren. 24

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.09.2007
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament im Frühjahr eine Reihe von
Gesetzesrevisionen zur Umsetzung des Römer Statuts des Internationalen
Gerichtshofs. Die Schweiz ist diesem internationalen Übereinkommen zur Schaffung
von internationalen Gerichten zur Verurteilung von Kriegsverbrechern bereits 2001
beigetreten. Um auch in der Schweiz eine effiziente und lückenlose Umsetzung des
Statuts zu gewährleisten, sollen einige Strafrechtsbestimmungen präzisiert, der neue
Straftatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit geschaffen und
Kriegsverbrechen genauer definiert werden. Zudem sollen die Zuständigkeiten von
Zivil- und Militärjustiz zur Durchführung von Strafverfahren neu geregelt werden. 25

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.04.2008
HANS HIRTER
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Das Parlament verabschiedete in der Sommersession die Verlängerung der
Zusammenarbeit der Schweiz mit den Internationalen Gerichten zur Verfolgung von
schwerwiegenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts um weitere fünf Jahre.
Im Ständerat erfolgte die Zustimmung einstimmig, im Nationalrat gegen den Widerstand
der SVP. 26

AUTRE
DATE: 13.06.2008
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich als erster mit den Gesetzesrevisionen zur Umsetzung des
Römer Statuts des Internationalen Gerichtshofs. Die SVP-Fraktion unterstützte als
einzige und erfolglos einen Nichteintretensantrag einer Kommissionsminderheit. Sie
begründete dies vor allem damit, dass die schweizerische Gesetzgebung ausreiche, um
Völkermord und Kriegsverbrechen zu verfolgen. In der Detailberatung wurde ein Antrag
der Linken abgelehnt, den Bestimmungen über die Verfolgung von Kriegsverbrechen
und Terrorismus rückwirkende Geltung zuzuschreiben. Ein vor allem von der Linken
unterstützter Vorschlag, die Mindeststrafe für Völkermord auf zehn Jahre festzulegen,
konnte sich gegen den Antrag des Bundesrates von fünf Jahren durchsetzen. Die
Regierung hatte vergeblich argumentiert, dass es in diesem Bereich unterschiedlich
schwere Verbrechen gebe und deshalb eine grössere Bandbreite bis zur maximal
möglichen lebenslangen Freiheitsstrafe sinnvoll sei. 27

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.03.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat hatte sich als Erstrat bereits 2009 mit der Umsetzung des Römer
Statuts des Internationalen Gerichtshofes befasst, die die Strafverfolgung von
Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie der Kriegsverbrechen in der Schweiz
gewährleisten soll. Als Zweitrat schuf der Ständerat 2010 zwei Differenzen in Bezug auf
die Unverjährbarkeit von Kriegsverbrechen sowie in Bezug auf die Härte, mit der
Vorbereitungshandlungen bestraft werden sollen. Die kleine Kammer wollte, dass
Kriegsverbrechen nicht erst nach Inkrafttreten des Statuts sondern rückwirkend seit
1983 unverjährbar seien. Darüber hinaus schlug der Ständerat im Gegensatz zum
Nationalrat vor, nicht nur die schweren sondern alle Vorbereitungshandlungen zu
Kriegsverbrechen zu bestrafen. Die Differenzen wurden erst in der zweiten Bereinigung
ausgeräumt. Entsprechend dem Vorschlag von Bundesrat und Nationalrat wurde
Unverjährbarkeit ab Inkrafttreten der Umsetzung beschlossen. Der Ständerat setzte sich
hingegen mit seiner Forderung nach der Bestrafung aller Vorbereitungshandlungen für
Kriegsverbrechen durch. In der Schlussabstimmung votierte der Ständerat einstimmig
und der Nationalrat mit 135 zu 54 Stimmen für den Entwurf. Die Nein-Stimmen
stammten allesamt von der SVP. 28

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.06.2010
MARC BÜHLMANN

Einstimmig sprach sich der Ständerat für die Genehmigung zweier Änderungen des
Römer Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs aus. Zum einen sollen durch eine
Änderung der Bestimmung betreffend das Verbrechen der Aggression hochrangige
Personen, die eine Angriffshandlung in die Wege leiten, völkerstrafrechtlich
verantwortlich gemacht werden. Zum anderen soll der Tatbestand des
Kriegsverbrechens neu auch auf interne Konflikte ausgedehnt werden. 29

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 26.11.2014
NADJA ACKERMANN

In seiner Antwort auf ein im März 2014 überwiesenes Postulat Stöckli (sp, BE) (Po.
13.4187) verabschiedete der Bundesrat im November 2014 einen Bericht über die
Erfahrungen und Perspektiven nach einer 40-jährigen EMRK-Mitgliedschaft der
Schweiz. Darin wies der Bundesrat unter anderem darauf hin, dass die Rechtsprechung
in Strassburg jene des Bundesgerichts zu den Grundrechten mitgeprägt und den
Schweizer Grundrechtskatalog beeinflusst habe. Trotz der Kritik an gewissen Urteilen
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte stehe eine Kündigung der EMRK
nicht zur Diskussion. Vielmehr solle ein gelassenerer Umgang mit Strassburg gepflegt
werden. Anlässlich des 40. Jubiläums des Schweizer Beitritts fanden am 28. November
2014 öffentliche Veranstaltungen im Beisein von Bundesrätin Simonetta Sommaruga
statt. Die Justizministerin ging in ihrer Rede an der Universität Zürich zwar auf die
kritischen Stimmen ein, wies sie jedoch mehrheitlich zurück. Im Vorfeld der
Feierlichkeiten war eine Debatte über die Verbindlichkeit der Rechtsprechung des
Strassburger Gerichtshofes geführt worden. Während die SVP in der Bundesverfassung
einen klaren Vorrang des Landesrechts vor dem Völkerrecht festschreiben wollte,
sammelten sich verschiedene Organisationen aus dem Menschenrechtsbereich zur
Arbeitsgruppe „Dialog EMRK“. Eine von Walter Kälin verfasste Studie hob zudem hervor,
dass eine Nichtbeachtung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für

POSTULAT
DATE: 28.11.2014
NADJA ACKERMANN
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Menschenrechte unvermeidlich den Austritt aus dem Europarat zur Folge hätte. „Die
Schweiz und die EMRK – das ist eine Verbindung ohne Verfallsdatum“, betonte auch
Sommaruga. 30

In der Frühjahrssession 2015 stimmte auch der Nationalrat den Änderungen des Römer
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs betreffend das Verbrechen der
Aggression und die Kriegsverbrechen zu. In der Schlussabstimmung wurde der
Bundesbeschluss in beiden Räten einstimmig angenommen. 31

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.03.2015
KARIN FRICK

Mit seiner Botschaft vom 6. März 2015 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament
einen Bundesbeschluss über die Genehmigung des Zusatzprotokolls Nr. 15 zur
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Ziel dieses Zusatzprotokolls ist es,
das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
effizienter zu gestalten und somit den Gerichtshof zu entlasten und seine
Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Konkret sieht das Protokoll folgende fünf
Änderungen der EMRK vor: Erstens wird am Ende der Präambel ein ausdrückliches
Bekenntnis zum Subsidiaritätsprinzip eingefügt. Zweitens endet die Amtszeit der
Richterinnen und Richter nicht mehr automatisch mit Vollendung des 70. Lebensjahres;
stattdessen müssen für das Richteramt kandidierende Personen jünger als 65 Jahre
sein. Drittens wird das Widerspruchsrecht der Parteien gegen die Absicht einer
Kammer, eine Rechtssache an die Grosse Kammer abzugeben, abgeschafft. Viertens
wird die Frist für die Einreichung einer Beschwerde an den EGMR von bisher sechs auf
neu vier Monate verkürzt. Fünftens kann der EGMR künftig eine Beschwerde auch dann
wegen Nichterheblichkeit des erlittenen Nachteils für unzulässig erklären, wenn die
Rechtssache innerstaatlich noch von keinem Gericht geprüft worden ist. Als
Änderungsprotokoll zur EMRK wird das Protokoll Nr. 15 in Kraft treten, sobald es von
sämtlichen Vertragsstaaten ratifiziert worden ist. Bis Mitte August 2015 hatten 19 von
insgesamt 47 Vertragsstaaten das Protokoll ratifiziert und 22 weitere, unter ihnen die
Schweiz, unterzeichnet.
Im Nationalrat gab vor allem die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips, welche
gleichzeitig ein Bekenntnis zum Ermessensspielraum der Nationalstaaten darstellt,
Anlass zu Diskussionen. Eine Minderheit der nationalrätlichen Rechtskommission
beantragte die Rückweisung des Geschäfts an den Bundesrat, weil die Erwähnung in der
Präambel keine Änderung in der Praxis des EGMR bewirke. Um die Subsidiarität und die
Selbstbestimmung der Schweiz wirklich zu stärken, müsse der Bundesrat neu
verhandeln und sich für ein Zusatzprotokoll einsetzen, welches die Verfassungen der
Vertragsstaaten als oberste und für den EGMR verbindliche Rechtsquelle festsetze.
Dieses Anliegen stiess jedoch nicht auf Gegenliebe und der Rückweisungsantrag wurde
mit 49 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen aus den Reihen der SVP gegenüber 128 Nein-
Stimmen abgelehnt. Nachdem über die ansonsten technische Vorlage keine weiteren
Diskussionen geführt worden waren, genehmigte der Nationalrat das Protokoll Nr. 15
mit 136 Ja-Stimmen gegenüber 46 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen aus der SVP-
Fraktion. 32

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.09.2015
KARIN FRICK

Im September 2015 ratifizierte der Bundesrat die Änderungen des Römer Statuts, wie
sie an der Überprüfungskonferenz von 2010 beschlossen worden waren. Der
Gründungsvertrag des Internationalen Strafgerichtshofs wurde damit um zwei
wesentliche Elemente ergänzt: Einerseits können durch die Aufnahme der Definition
des Aggressionsverbrechens in das Statut künftig hochrangige Personen zur
Verantwortung gezogen werden, die in Verletzung des Gewaltverbots der UNO-Charta
eine Angriffshandlung in die Wege leiten. Andererseits wurde der Tatbestand des
Kriegsverbrechens dahingehend ausgeweitet, dass die Verwendung von Gift und
Giftwaffen fortan auch in innerstaatlichen bewaffneten Konflikten strafbar ist. 33

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.09.2015
KARIN FRICK

Sowohl die Gewährleistung der neuen Tessiner Kantonsverfassung, wodurch das
Gesichtsverhüllungsverbot von Bundesrat und Parlament als bundesrechtskonform
akzeptiert wurde, als auch das Urteil des EGMR vom Juli 2014, welches das Burkaverbot
in Frankreich offiziell als EMRK-konform einstufte, verhalfen der Burka-Kontroverse in
der Schweiz zu Aufwind. Anfang 2015 kündigte das Egerkinger Komitee um den
Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, das seinerzeit die Minarett-Initiative aus
der Taufe gehoben hatte, denn auch an, auf nationaler Ebene eine Initiative für ein

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 29.09.2015
KARIN FRICK
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Verhüllungsverbot nach Tessiner Vorbild einzureichen, und zwar parallel zu Wobmanns
parlamentarischer Initiative mit dem gleichen Anliegen. Obwohl die SPK-NR das
Anliegen im April 2015 mit knapper Mehrheit unterstützt hatte, glaubte der Initiant nicht
an den Erfolg über den parlamentarischen Weg. Deshalb und nicht zuletzt auch aus
wahltaktischen Gründen – im Hinblick auf die bevorstehenden eidgenössischen Wahlen
im Oktober 2015 erhoffte sich die SVP einen positiven Effekt von der Initiative, wie der
Walliser SVP-Nationalrat Oskar Freysinger unumwunden zugab – trat das Egerkinger
Komitee am 29. September 2015 vor die Medien, um die endgültige Lancierung der
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» bekanntzumachen. Der Initiativtext sei bei
der Bundeskanzlei eingereicht worden und so bald als möglich wolle man mit der
Unterschriftensammlung beginnen, liess das Komitee, dem neben Walter Wobmann
weitere SVP-Exponentinnen und -Exponenten sowie Mitglieder der EDU, der Lega und
der Schweizer Demokraten angehörten, in der Presse verlauten. Inhalt des
Initiativtextes war erstens das Verbot, sein Gesicht im öffentlichen Raum oder an
öffentlich zugänglichen Orten (ausgenommen Sakralstätten) zu verhüllen oder zu
verbergen, sowie zweitens das Verbot, eine Person zu zwingen, ihr Gesicht aufgrund
ihres Geschlechts zu verhüllen. Ausnahmen sollten aus gesundheitlichen,
sicherheitsrelevanten und klimatischen Gründen sowie aus Gründen des einheimischen
Brauchtums gestattet sein, um etwa Mundschutzmasken für Pflegepersonal,
Motorradhelme, Kälteschutz beim Wintersport oder Fasnachtsmasken nicht unter
Strafe zu stellen. In den Augen der Gegnerinnen und Gegner sollte die Initiative ein
Problem lösen, das gar nicht existiere, sei doch die Wahrscheinlichkeit, in der Schweiz
einer Burkaträgerin zu begegnen «nicht viel höher als auf dem Mars», wie «La Liberté»
karikierend schrieb.
Die Alarmglocken schrillen liess die Initiative unterdessen in der Tourismusbranche, die
sich – unter der Frankenstärke und Buchungsrückgängen aus dem Euroraum ächzend –
gerade an der steigenden Anzahl zahlungskräftiger Gäste aus den Golfstaaten erfreute.
Verböte die Schweiz die Burka, so die Befürchtung, würde diese Klientel zukünftig auf
Reisen in die Schweiz verzichten und auch sonst könnte die Schweiz als bisher als offen
und tolerant wahrgenommene Destination einen beträchtlichen Imageschaden erleiden
und auch andere Touristen abschrecken. Eine prompte Reaktion auf das neuste Projekt
des Egerkinger Komitees kam auch aus der Gemeinde Egerkingen (SO): Per
Communiqué distanzierte sich der Gemeinderat in aller Form vom Egerkinger Komitee,
das sich im Namen auf seinen Gründungsort beruft, und dessen «ideologisch
verbrämter Gesinnung», wie der Tages-Anzeiger berichtete, und forderte das Komitee
auf, den Namen Egerkingen nicht mehr zu verwenden.
Die Debatte um das Verhüllungsverbot loderte im Nachgang der Terroranschläge von
Paris Mitte November 2015 noch einmal heiss auf. Während Kritiker des Burkaverbots
befürchteten, durch die Einführung eines solchen könnte die Schweiz vermehrt in den
Fokus von Dschihadisten rücken und in der Folge auch Ziel von zukünftigen Attentaten
sein, zeigten sich die Initianten in den Medien wenig beeindruckt von den jüngsten
Geschehnissen. Selbst durch Drohungen von Fundamentalisten wollten sie sich nicht
einschüchtern lassen, denn nach den Anschlägen in Paris sei die Initiative «aktueller
denn je»; es gehe letztlich darum, «unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung zu
schützen», so Wobmann gegenüber der «Schweiz am Sonntag».
Wie man das Burkaverbot schon vor dem offiziellen Inkrafttreten wirkungslos machen
könnte, zeigte sich derweil im Kanton Tessin, dessen Regelung Pate für das nationale
Verbot gestanden hatte: Der französisch-algerische Unternehmer Rachid Nekkaz
kündigte im Dezember in Locarno (TI) medienwirksam an, alle Bussen für Burka- oder
Nikabträgerinnen im Tessin – ungeachtet deren Höhe – zu übernehmen. 34

Mit der Überweisung einer Motion Lustenberger (cvp, LU) beauftragten die
eidgenössischen Räte im Dezember 2015 den Bundesrat, sich auf allen relevanten
Ebenen, insbesondere beim Europarat, vermehrt für die Einhaltung und Durchsetzung
des Subsidiaritätsprinzips und die stärkere Berücksichtigung der nationalen
Rechtsordnungen am EGMR einzusetzen. Sowohl im Nationalrat als auch im Ständerat
wurde der Vorstoss ohne Gegenstimme angenommen. 35

MOTION
DATE: 15.12.2015
KARIN FRICK
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Der Bericht des Bundesrates „40 Jahre EMRK-Beitritt der Schweiz: Erfahrungen und
Perspektiven“ wurde im Frühjahr 2016 auch vom Nationalrat zur Kenntnis genommen.
Während die grosse Mehrheit der Fraktionssprecher den Bericht wohlwollend aufnahm
und die Bedeutung der Errungenschaft EMRK hervorhob, kritisierte Hans-Ueli Vogt (svp,
ZH), der Bericht hätte „tiefer schürfen“ sollen. So werde die Frage, was es für das
Schweizer Staatswesen und seine Rechtsordnung bedeute, „dass ein internationales
Menschenrechtsgericht als oberster Souverän der Schweiz waltet“, nicht
angesprochen. 36

RAPPORT
DATE: 14.03.2016
KARIN FRICK

Im Ständerat sorgte die Genehmigung des Zusatzprotokolls Nr. 15 zur Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) für weit weniger Gesprächsstoff als dies im
vergangenen Herbst im Nationalrat der Fall gewesen war. Die kleine Kammer stimmte
dem Änderungsprotokoll, welches in erster Linie zur Entlastung des EGMR beitragen
soll, im März 2016 einstimmig zu. Inkrafftreten wird das Protokoll Nr. 15, sobald es von
allen Vertragsstaaten ratifiziert worden ist. Bis Ende Januar 2016 lagen laut Bundesrätin
Simonetta Sommaruga 25 Ratifikationen und 16 Unterzeichnungen vor. In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat das Protokoll mit 129 zu 59 Stimmen bei 7
Enthaltungen an; der Ständerat stimmte ihm mit 40 zu 5 Stimmen bei 0 Enthaltungen
zu. In beiden Kammern stammten alle ablehnenden Stimmen aus der Fraktion der
SVP. 37

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.03.2016
KARIN FRICK

Mit einer parlamentarischen Initiative, eingereicht im März 2016, forderte Nationalrat
Yves Nidegger (svp, GE), die Anpassung von Art. 261bis StGB, der unter anderem die
Leugnung von Völkermord unter Strafe stellt. Die Nennung von Völkermord solle
entweder gestrichen oder durch den Zusatz «Völkermord, der von einem zuständigen
internationalen Gerichtshof anerkennt ist» präzisiert werden. Nidegger begründete
seine Forderung mit dem Fall Perinçek, in dem der EGMR die Schweiz im
Zusammenhang mit Art. 261bis StGB wegen Verletzung der Meinungsfreiheit verurteilt
hatte. Mit der vorgeschlagenen Anpassung sollen nicht mehr die Schweizer Gerichte
entscheiden müssen, was als Völkermord gilt.
Die RK-NR gab der Initiative im Mai 2017 Folge. Einige Monate später sprach sich
allerdings die RK-SR einstimmig gegen den Beschluss ihrer Schwesterkommission aus,
weil sie befand, der EGMR sei in seinem Urteil nicht zum Schluss gekommen, dass die
Kriminalisierung der Völkermordleugnung in Art. 261bis StGB als solche ein Problem
darstelle, sondern dass die Bestimmung im konkreten Fall vom Bundesgericht falsch
angewendet worden sei. Die RK-SR wollte den Artikel deshalb nicht grundsätzlich
infrage stellen. Infolgedessen lenkte die Mehrheit der RK-NR auf die Position der
ständerätlichen Kommission ein und beantragte ihrem Rat nun mit 15 zu 8 Stimmen, der
Initiative keine Folge zu geben. Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2018
seiner Kommissionsmehrheit und verwarf die Initiative mit 123 zu 67 Stimmen. Zu den
Befürworterinnen und Befürwortern aus der SVP-Fraktion hatten sich nur gerade zwei
Freisinnige gesellt. 38

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 06.03.2018
ELIA HEER

Bei einer Verletzung der EMRK muss der verurteilte Staat den Zustand für das Opfer so
wiederherstellen, wie wenn keine Verletzung begangen worden wäre (sog. Restitutio in
integrum). In der Schweiz wird dazu das vom EGMR erfolgreich angefochtene
Bundesgerichtsurteil revidiert und – falls das Opfer zu Unrecht strafrechtlich verurteilt
wurde – die betroffene Person freigesprochen und der zu Unrecht erstellte
Strafregistereintrag gelöscht. Falls die Schweiz jedoch die Verletzung der EMRK von sich
aus anerkennt und sich für eine Entschädigung des Opfers einsetzt, kann die
Beschwerde vor dem EGMR zurückgezogen und so eine Verurteilung der Schweiz
verhindert werden. In diesem Fall bietet das geltende Recht jedoch keine Möglichkeit,
den unrechtmässig erstellten Strafregistereintrag vor Ablauf der gesetzlichen Frist zu
löschen, da das Bundesgerichtsgesetz den dazu nötigen Freispruch nur bei einer
Verurteilung durch den EGMR zulässt. Um ihren unrechtmässigen Strafregistereintrag
löschen zu lassen, muss die betroffene Person folglich den Prozess vor dem EGMR bis
zur Verurteilung der Schweiz fortsetzen, auch wenn beide Parteien auf diese verzichten
könnten. Um diese Lücke im Bundesgerichtsgesetz zu schliessen, gaben die
Rechtskommissionen beider Räte im November 2017 bzw. im April 2018 einer
entsprechenden parlamentarischen Initiative Nidegger (svp, GE) einstimmig Folge. 39

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 26.04.2018
KARIN FRICK

01.01.65 - 01.01.21 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Das Anliegen der parlamentarischen Initiative Nidegger (svp, GE), das
Bundesgerichtsgesetz dahingehend anzupassen, dass eine Restitutio in integrum auch
bei einer gütlichen Einigung zwischen der Schweiz und dem EGMR – d.h. wenn die
Schweiz vor dem Gerichtshof anerkennt, dass sie eine Menschenrechtsverletzung
begangen hat und dieser im Gegenzug auf eine Verurteilung der Schweiz verzichtet –
ermöglicht wird, war in den Entwurf zum revidierten Bundesgerichtsgesetz
aufgenommen und vom Erstrat im Frühling 2019 gutgeheissen worden. Allerdings war
der Zweitrat im Dezember 2019 nicht auf die Vorlage eingetreten, weshalb sich die
Umsetzung der parlamentarischen Initiative verzögerte. Der Nationalrat verlängerte
deren Behandlungsfrist im Frühling 2020 daher um zwei Jahre. 40

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 05.03.2020
KARIN FRICK
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